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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der 

Abgeordneten zum Nationalrat Heinzinger und Genossen, Nr. 1810/J, 

betreffend Schäden durch Luftverschmutzung am österreichischen 
Forstbestand, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1 und 2: 

Das Ausmaß der Forstschäden durch Luftverunreinigungen ist 

auch in österreich ein ernstes Proble.m. Bereits die Regierungs

vorlage 12,66 der Beilagen XIII d. GP betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Forstwesen geregelt wird, enthält einen 

Unterabschnitt über forst schädliche Luftverunreinigungen. 

1820/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

Die damals über Initiative des Bundesministeriums für Land- und 

Forstwirtschaft vorgeschlagenen Regelungen wurden - mit einigen 

im Zuge der parlamentarischen Beratung vorgenommenen Änderungen 

- Gesetz. 

Sofort nach Inkrafttreten des Forstgesetzes 1975, das den Bundes

minister für Land- und Forstwirtschaft ermächtigt, im Einvernehmen 

mit den Bundesministern für Handel, Gewerbe und Industrie-, für Ver

kehr sowie für Bauten und Technik eine Verordnung über forstschäd

liche Luftverunreinigungen zu erlassen, wurde mit den Vorarbeiten 

für eine solche Verordnung begonnen. Im Jahre 1977 wurde ein Ent
wurf für eine Verordnung über forst schädliche LUftverunreinigungen 

dem Begutachtungsverfahren zugeleitet. 

ad 3: 

Gespräche mit den Bundesministerien für Handel, Gewerbe und In

dustrie, für Verkehr sowie für Bauten und Technik und für Gesund

heit und Umweltschutz fanden seit dem Jahre 1977 regelmäßig statt. 

Es zeigte sich, daß zusätzliche wissenschaftliche Erhebungen er
forderlich waren. 

ad 4 und 5: 

Nachdem die zwischen den Bundesministerien für Land- und Forstwirt

schaft, für Handel, Gewerbe und Industrie und für Gesundheit und 

Umweltschutz stattgefundenen Verhandlungen auf Beamtenebene zu 

keinem Abschluß gebracht werden konnten, wurden sie Mitte April 

auf Ministerebene fortgesetzt. Dabei konnte eine einvernehmliche 

Auffassung über den Rahmen der beabsichtigten Verordnung über 

forstschädliche Luftverunreinigungen erzielt werden, sodaß die 

Verhandlungen auf Beamtenebene in absehbarer Zeit abgeschlossen 
sein werden. 
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